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Bürgerinformation 

 

Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuer 

 

Die Verwaltungsabläufe der Stadt Overath sind weiterhin in Folge des Cyberangriffs 

auf das Rechenzentrum Südwestfalen IT stark eingeschränkt. Insbesondere stehen 

die Systeme für die Finanzbuchhaltung nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Der 

Datenaustausch mit den Finanzämtern ist nicht im sonst üblichen Verfahren 

möglich. 

Dennoch setzt die Stadt Overath mit großer Sorgfalt die Gewerbesteuer und die 

Grundsteuer A und B auf Basis der vorliegenden Daten fest. Soweit 

Einzugsermächtigungen erteilt worden sind, werden zu den Fälligkeitsterminen die 

festgesetzten Steuern, Gebühren und Abgaben wieder von Ihrem Konto abgebucht. 

 

Die Jahressteuerbescheide der Grundbesitzabgaben 2024 (Grundsteuer A und B 

sowie Hundesteuer) werden voraussichtlich in der zweiten Januarwoche 2024 

versendet.  

Die Jahresveranlagungen zur Gewerbesteuer 2024 werden voraussichtlich in der 

vierten Januarwoche 2024 versendet. 

Bei Rückfragen zu den Bescheiden wenden sich an das Amt für Finanzen unter der 

Rufnummer 02206 602 204 oder per Mail an steueramt@overath.de. 

 

Abfallentsorgung 

Die Aufgabe der Abfallentsorgung wurde zum 01.01.2024 vollständig auf den 

Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) übertragen. Die Jahressteuerbescheide 

enthalten daher keine Festsetzung zu den Abfallgebühren mehr. Die Kalkulation und 

Festsetzung von Abfallgebühren für Restmüll-, Bio- und Papierabfälle und alle 

weiteren Aufgaben - mit Ausnahme der Gelben Tonne -  obliegen nun dem BAV. 

Der BAV wird zu den Abfallgebühren einen gesonderten Bescheid erlassen. Fragen 

zur Abfallbeseitigung beantwortet der BAV unter der Rufnummer 0800 805 8071 

oder E-Mail: overath@bavmail.de. 

 

mailto:steueramt@overath.de


Einzugsermächtigungen zu Gunsten der Stadt Overath für den Einzug von 

Abfallgebühren verlieren ihre Gültigkeit ab dem 01.01.2024. Diese müssen dem 

BAV neu erteilt werden. Hierzu erhalten Sie ein gesondertes Schreiben durch den 

BAV. 

Die Abfallgebührensatzung der Stadt Overath und die Satzung über die 

Abfallentsorgung in der Stadt Overath verlieren mit der Aufgabenübertragung auf 

den BAV ihre Gültigkeit ab 01.01.2024. 

Die Durchführung der Abfuhren erfolgt weiterhin durch das beauftragte 

Abfuhrunternehmen, die Revea GmbH. Das bestehende Entsorgungssystem 

für Restmüll-, Bio- und Papierabfälle, sowie die Abfuhr der sperrigen Abfälle bleiben 

unverändert. Bei Fragen zur Gelben Tonne wenden Sie sich bitte unmittelbar an die 

Revea GmbH unter der Rufnummer 0800 444 4229. Restmüllsäcke für 

vorübergehend mehr anfallenden Abfall sind auch weiter vor Ort im Bürgerbüro der 

Stadtverwaltung Overath erhältlich. 

 

Stadt Overath 

Der Bürgermeister  


